
Gemeinde Aldingen 
Landkreis Tuttlingen 
 
 

S A T Z U N G 
zur Änderung der Satzung über 

die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 

der Gemeinde Aldingen vom 21. Oktober 2011 
 
 
Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Aldingen am 
12. Dezember 2017 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) vom 21. Oktober 2011 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung 

dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen 
anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser 
der Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erbbauberechtigte 
oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des 
Eigentümers. 

 
 

§ 2 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseitigung und 
von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 
Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. 
die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung 
wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
 
 

§ 3 
 
§ 6 Abs. 2 Nr. 7 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

 
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 1 

des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. − DWA −, Theodor-Heuss-Allee 
17, 53773 Hennef) liegen. 
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§ 4 
 
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 
(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der 

Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 
 
 

§ 5 
 
§ 21 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 21 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
 
(4) Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung des 

Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, Betrieb 
oder Unterhaltung oder aus das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten 
Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde geführt und auf Verlangen der 
Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Gemeinde, 
auf deren Anforderung hin, die für die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen 
Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und der 
Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der 
Abwasservorbehandlungsanlage sowie der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören 
insbesondere auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung 
genannt sind. Die Gemeinde wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten. 

 
 

§ 6 
 
§ 38 erhält folgende Fassung: 
 

§ 38 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Abwassergebühr setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr (Abs. 2 bis 4) und einer 

Einleitungsgebühr § 40 und § 40 a). 
 
(2) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Nenngröße des auf dem Grundstück eingebauten 

Wasserzählers festgesetzt. Sie beträgt pro Monat bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 

Zählergröße Grundgebühr pro Monat 

Qn 2,5 EUR 4,80 

Qn 2,5 – 6 EUR 11,55 

Qn 6 EUR 11,55 

Qn 10 EUR 19,30 

Qn 15 EUR 28,90 

 
(3) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der eingeleiteten 

Schmutzwasser- bzw. Wassermenge. 
 

(4) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, als voller Monat berechnet. 
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(5) Wird der Wasserzähler lediglich zur Berechnung der Abwassergebühren verwendet 

(Eigenwasserversorger) erhöht sich die Grundgebühr um EUR 2,05 pro Monat (anteilige 
Zählergebühr). 
 

(6) Sind auf dem Grundstück Zwischenzähler vorhanden, die im Eigentum des 
Grundstückseigentümers stehen und lediglich zur Berechnung der Schmutzwassermenge gem. § 
40 Abs. 3 oder der Absetzungen gem. § 41 Abs. 4 dienen, wird für das Ablesen und Abrechnen 
dieser Zähler eine Gebühr von EUR 1,00 pro Zähler und Monat erhoben. 

 
 

§ 7 
 
§ 40 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 40 
Bemessung der Schmutzwassergebühr 

 
(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) 

sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf seine 
Kosten anzubringen und zu unterhalten. 

 

 

§ 8 
 
§ 41 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 41 
Absetzungen 

 
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, 

werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr 
(§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung von Amts wegen. 

 
 

§ 9 
 
§ 42 erhält folgende Fassung: 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühren 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser EUR 2,64. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m² abflussrelevanter Fläche EUR 0,30. 

 
(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 a während des 

Veranlagungszeitraums, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein 
Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 
 

§ 10 
 
§ 43 erhält folgende Fassung: 
 

§ 43 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des 

Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 
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(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 

Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 6 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung mit 
Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 
 

(4) Die Gebührenschuld gem. § 38 Abs. 1 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als 
öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 KAG).  

 
 

§ 11 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen einer 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges. Bl. S. 581) 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der Verletzungen 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Aldingen 
geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine 
etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
 
- Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

verletzt worden sind, oder 
 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder 
 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter 
die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

 
 
 
 
Aldingen, 12. Dezember 2017 
 
 
 
 
Fahrländer, Bürgermeister 
 


